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Maurer, Ludwig  
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Poschenrieder, Bianka  
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Schweisfurth, Karl  
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Öffentlicher Teil 
 
 
 

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der  
vorausgehenden Sitzung 

  

Der Landrat eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. 

Die Niederschrift der ULV-Sitzung am 25.05.2020 wird in der nächsten Sitzung am 
20.07.2020 zur Genehmigung vorgelegt. 

 
 
 

TOP 2 Bürgerinnen und Bürger fragen 
   

Rosamond Schmid (10 Jahre) überreicht dem Landrat eine Petition mit über 3.000 Unter-
schriften zur Rettung der 300 Jahre alten Eiche an der EBE 8 in der Nähe des Seeschneider 
Kreisels. Sie fordert Herrn Landrat auf, alle Alternativen zu prüfen. Der Landrat bedankt sich 
bei Rosamond Schmid für ihr Engagement und die Übergabe der Petition. 

 
 
 

TOP 3 Zulaufstrecke zum Brenner Basistunnel; Raumordnungsverfahren;  
Stellungnahme des Landkreises Ebersberg 

 

 2020/0045 

 

1/BL/Brenner Basistunnel 

Vorberatung  Kreistag am 22.10.2018, TOP 10 Ö 

Der Landrat führt in den Sachverhalt der versandten Sitzungsvorlage ein und erklärt, dass 
das Raumordnungsverfahren regelmäßig mit den Kernpunkten in den Ausschüssen disku-
tiert werde.  

Der Landrat verliest den Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage und erklärt, dass dieser 
von der Vorsitzenden Dr. Susanne Höpler der Bürgerinitiative ‚Arbeitskreis Bahnlärm Kirch-
seeon‘ stamme. Das Raumordnungsverfahren betreffe nicht akut den Landkreis Ebersberg, 
aber er hält es für durchaus richtig, dass sich die Bürger*innen zu Wort melden. Der Land-
kreis wolle bei diesem Thema auch weiterhin unterstützen und sich einbringen, daher habe 
er es auf die Tagesordnung gesetzt.  

Folgende Punkte werden aus dem Gremium angesprochen: 

KRin Bianka Poschenrieder bittet im Beschlussvorschlag bei Punkt 2 die Formulierung ‚nur 
nach Neubaustandard‘ (…) zu ergänzen. Norbert Neugebauer, Leiter Büro Landrat, ergänzt 
den an die Wand projizierten Beschlussvorschlag entsprechend. 

KR Niklas Fent bittet, in dem Beschlussvorschlag einen Zusatzpunkt mit Alternativstrecken 
mitaufzunehmen. Norbert Neugebauer erklärt, dass Punkt 4 des Beschlusses aus der Sit-
zung am 22.10.2018 mitaufgenommen werden könnte, dem das Gremium zustimmt. Der 
Landrat stimmt zu, den Punkt ‚Der Landkreis fordert ferner die weitere Planung und den 
Ausbau des sogenannten Ostkorridors (Rosenheim, Mühldorf, Landshut, Regensburg).‘ 
nochmals im Beschluss aufzunehmen. 
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KR Martin Lechner bittet den Beschlussvorschlag um einen weiteren Punkt ‚mit dem Bau der 
Lärmschutzmaßnahmen soll aus München kommend Richtung Rosenheim begonnen wer-
den‘ zu ergänzen, dem Norbert Neugebauer nachkommt. KR Martin Lechner erklärt, dass 
der Kreistag einen „erzürnten“ Brief an den Verkehrsminister Andreas Scheuer schreiben 
solle, denn es sei ein „Unding“, nicht zu antworten. 

KR Thomas von Sarnowski bittet, dem Einleitungssatz im Beschlussvorschlag ‚in jedem Fall‘ 
noch hinzuzufügen, dem Norbert Neugebauer nachkommt.  

Der Landrat stellt den geänderten Beschlussvorschlag zur Abstimmung.  

Der ULV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss: 

1. Der Landkreis Ebersberg fordert die Regierung von Oberbayern auf, im Rahmen 
eines neuen, den gesamten Raum Kiefersfelden-Trudering umfassenden Raum-
ordnungsverfahrens zu berücksichtigen und in jedem Fall zu gewährleisten, 
dass 

a. auf den besonderen S-Bahngleisen zwischen Grafing und Trudering kein 
Mischverkehr fahren darf, um die damit einhergehende Verschlechterung der 
Pünktlichkeit und Attraktivität des S-Bahn-Verkehrs vollständig und dauerhaft 
zu verhindern 
 

b. der in Landtagsbeschlüssen geforderte übergesetzliche Lärmschutz (nach 
Neubaustandard) an der Bestandsstrecke spätestens bis zur Inbetriebnahme 
von ETCS (European Train Control System) realisiert wird 

c. stimmige Verkehrsprognosen und NKV (Nutzen-Kosten-Verhältnisse) für den 
Zeithorizont 2050 für alle Abschnitte der nördlichen Zulaufstrecke München –
Rosenheim - Kiefersfelden vorgelegt werden und von der DB Netz AG eine 
entsprechende Planung für die Gesamtstrecke vorgelegt wird 

2. Der Landkreis fordert ferner, dass mit dem Bau der Lärmschutzmaßnahmen aus 
München kommend Richtung Rosenheim begonnen werden soll. 

3. Wie schon in einer früheren Resolution gefordert, soll die weitere Planung und 
der Ausbau des sogenannten Ostkorridors (Rosenheim, Mühldorf, Landshut, 
Regensburg) vorangetrieben werden. 

 

 einstimmig angenommen Ja 15  Nein 0   
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TOP 4 EBE 8; Radweg und Kreisstraßenausbau Nettelkofen- Seeschneider Kreuzung; 
mögliche Rettung der 300 Jahre alten Eiche; 
Antrag Bündnis 90/ Die Grünen vom 05.06.2020; 
Antrag der CSU/FDP Fraktion vom 15..06.2020 

 

 2020/0055 

 

 

Sachvortragende(r): Daniel Drachenberg, Staatliches Bauamt Rosenheim 

 Dominik Lindinger, Büro Dippold und Gerold 

 

Der Landrat führt in den Tagesordnungspunkt ein und verweist auf die mit der Sitzungsvorla-
ge versandten Anträge sowie Zusatzfragen 1 (sh. Protokollnotiz) sowie auf den als Tischvor-
lage ausliegenden Antrag der CSU-FDP-Fraktion vom 29.06.2020 (Anlage 1 zum Protokoll).  

Er erklärt, dass es dem ULV-Ausschuss wichtig war, eine Variante mit einem alltagstaugli-
chen Radweg zu haben, die bestandsorientiert und flächensparend sei und keine Maximal-
variante mit einem Mindestradius von 300 m; die Straße sollte so schlank wie möglich ge-
plant werden. Der Landrat erklärt weiter, dass die Straße auch als West-Umfahrung von Gra-
fing bezeichnet werde, was auf die Verkehrsdichte hindeute. Ebenso müsse der Landkreis 
beim Ausbau auf die Kosten achten, denn es gebe staatliche Zuschüsse mit ca. 600.000 €. 
Die Regierung von Oberbayern habe dem Landkreis bei einem Mindestradius von 200 m 
noch Zuschüsse zugesagt. Zum Grunderwerb merkt er an, dass dies bei Straßenbauplanun-
gen eine Hürde sei, denn für jeden Grundstückseigentümer sei es nicht immer einfach, 
Grund abzugeben. Letztendlich konnte mit allen beteiligten Grundstückseigentümer die 
Maßnahme für die jetzige Variante erfolgreich zum Abschluss geführt werden, so der Land-
rat. 

Zur Eiche erklärt er, dass die Verwaltung von einem Grundstückseigentümer im Jahr 2018 
den Hinweis über eine schützenswerte Eiche erhalten habe, was in einer nichtöffentlichen 
Sitzungsvorlage, aber nicht im Sitzungsprotokoll festgehalten sei. Im Bereich des Trassen-
verlaufs sei bisher naturschutzrechtlich nichts gesichert. Im März 2019 gab es eine kurze 
Information über einen erhaltenswerten Baum, welche nicht protokolliert wurde. Wäre die 
Existenz dieses Baums allen bewusst gewesen, hätte der Trassenverlauf damals anders 
geplant werden können. Der unteren Naturschutzbehörde (uNB) wurde vom Staatlichen 
Bauamt Rosenheim gesagt, dass die Planungen alternativlos seien, was damals alle akzep-
tiert hätten. Der Landkreis wolle lediglich eine Straße sanieren - ohne Luxusausführung. Das 
Thema ‚Eiche‘ wurde bereits beim Spatenstich angesprochen und er habe zugesagt, es im 
Ausschuss beraten zu wollen. Bei der weiter südlich gelegenen Trasse würden auch Bäume 
gefällt werden, somit sei es ein Plus und Minus. Ein weiterer Punkt sei die Finanzierung. Er 
sehe auch, dass der Baum imposant sei und er eine lange Geschichte habe, daher wolle der 
Landkreis auch damit respektvoll umgehen. Vielen Betroffenen sei der Baum ebenfalls spät 
aufgefallen. Zur jetzigen Variante seien die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen und 
es müsste neu verhandelt werden. Er könne aber berichten, dass gestern und letzte Woche 
neue Gespräche mit den Eigentümern geführt wurden. Martin Riedl und Brigitte Keller, die 
für Grunderwerb zuständig seien, hätten erklärt, dass die Verhandlungen nicht trivial seien, 

                                                
1 Protokollnotiz: 
Beantwortung der Frage 4 von Bündnis 90/Die Grünen vom 22.06.2020 durch die uNB: 
Laut des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU Bayern) werden seit dem 01.04.1993 im Rahmen 
der ‚Biotopkartierung Bayern‘ nur noch Flächen außerhalb von Wäldern kartiert. Bei der Biotopkartie-
rung wird Folgendes kartiert: Biotope nach § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatschG, Gehölzbestände 
nach § 39 BNatschG und Art. 16 BayNatSchG, zusätzlich artenreiches Extensivgrünland, Streuobst-
bestände und magere Altgrasbestände und Grünlandbrachen. 2006 wurden Waldflächen nachrichtlich 
übernommen und befinden sich in einem separaten Datenpaket. Dies sind aber auch nur die FFH- 
Lebensraumtypen innerhalb von FFH-Gebieten.  
Fazit: Einzelbäume im Wald (wie hier) und im Offenland waren und sind nicht Teil der Biotopkartie-
rung, da sie nicht gesetzlich geschützt sind und kein FFH-Lebensraumtyp sind.  



03.Sitzung des ULV-Ausschusses mit öffentlichem und nichtöffentlichem Teil am 
30.06.2020 

Öffentlicher Teil Seite 6 

 

 

da jeder Grundstückseigentümer einen Anwalt hätte, der ihn berate. Seiner Einschätzung 
nach, sei bei diesem Thema viel Emotionalität dabei, was angesichts der Natur der Sache 
vollkommen normal sei. „Wir wollen schauen, wie wir mit dem Thema weiter umgehen wol-
len“, so der Landrat abschließend. 

Daniel Drachenberg vom Staatlichen Bauamt Rosenheim und Dominik Lindinger vom Pla-
nungsbüro Dippold und Gerold stellen sich kurz vor. Daniel Drachenberg erklärt, dass er seit 
11/2019 für den Landkreis Ebersberg zuständig sei. Er zeigt anhand einer Präsentation (An-
lage 2 zum Protokoll) Folgendes: 

 anhand einer Karte die auszubauende Strecke,  

 die Defizite, 

 die Kosten, 

 die Planungsrandbedingungen, 

 die Varianten bisher,  

 Variante, Mindestradius = 300 m, 

 Variante, Mindestradius = 250 m,  

 Variante, Mindestradius = 200 m, 

 Variante, Mindestradius = 300 m, 250 m, 200 m 

 Radientulpe gem. RAL (2012) 

 Zustand Baustelle, 18.06.2020 

 Ausbauquerschnitt (bisherige Planung) 

 Vorentwurf neu, mit Eiche, Mindestradius = 200 m, 

 Vorentwurf neu, Planung 

 Vorentwurf neu — Rodung  

 Vorentwurf neu — Grunderwerb 

 Vorentwurf neu — Handlungsmöglichkeiten (Auswirkungen, Zusatzkosten) 

Julia Fäth von der uNB zeigt folgenden Vergleich der beiden Trassen; Radweg Nettelkofen: 
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Julia Fäth erklärt, dass der Wald südlich der Straße älter und dadurch ökologisch höherwer-
tig sei. Daher bestehe auch ein Ausgleichsbedarf für diesen Wald von bis zu 1230 m² mehr 
gegenüber der ursprünglichen Trasse mit Eiche. Allerdings sei es schwierig, so einen alten 
Baum mit seinem Habitat anhand eines Punktesystems darzustellen und auszugleichen.  

In der anschließenden Diskussion werden folgende Punkte angesprochen: 

KR Thomas von Sarnovski erklärt, dass er enttäuscht sei, da er den Hinweis auf diesen 
Baum auf einem der Pläne in der Präsentation gesehen habe und dieser nicht berücksichtigt 
wurde. Er schlage vor, eine Trichterlösung auf den letzten 100 m, die auf der alten Bestand-
strasse geführt und dann erst ausgeweitet werde. Dadurch habe man einen Trichter, der zur 
Verkehrsverlangsamung führe. Die Eiche könne dann zusätzlich durch eine Wurzelbrücke 
geschützt und der Radweg dann nordwestlich entlanggeführt werden.  

KR Karl Schweisfurth erklärt, dass er sich dieser Lösung anschließen könne, denn wenn im 
letzten Stück die bestehende Trasse erhalten bleibe, wäre kein Eingriff in die Natur erforder-
lich. Somit würde die Straßenbreite während des Trichters bei 5,75 m bleiben. Der Radweg 
werde um die Eiche durch den Wald geführt. Somit würden zwar die Fördergelder wegfallen, 
aber der Ausbau sei günstiger, wenn die bestehende Trasse nur neu geteert würde. Der 
Straßenbau erfahre einen Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein, so KR Schweisfurth 
abschließend. 

KRin Bianka Poschenrieder erteilt der uNB eine „Mangelrüge“ mit Verweis auf den Sachvor-
trag der Sitzungsvorlage. Sie meine, dass solche neuen Bauflächen unter naturschutzrechtli-
chen Aspekten hätte angeschaut werden müssen. Sie verlange, dass das Gutachten, wel-
ches von einer restlichen Lebenserwartung der Eiche von nur mehr 80 Jahren ausgehe, dem 
Gremium vorgelegt werde. Sie schließe sich dem Vorschlag von KR von Sarnovski mit der 
Trichterlösung, der Wurzelbrücke und der Verlegung des Radweges an, so müssten die 
Kraftfahrer auch rechtzeitig ihre Geschwindigkeit reduzieren. Zur Aussage in der Sitzungs-
vorlage merkt sie an, dass die beiden öffentlichen Güter „Rettung der Eiche“ und „verkehrs-
sichere Straße mit Radweg“ nicht gegeneinander, sondern miteinander abgewogen werden 
müssten. Zu Punkt 2 des Beschlussvorschlages der Sitzungsvorlage macht sie auf ein fal-
sches Datum (nächste Sitzung 30.06.2020) aufmerksam. 

Der Landrat erläutert kurz, wer das Gutachten erstellt hat. Friederike Paster, Abteilungsleite-
rin Bau und Umwelt erklärt, dass dieses Gutachten ihrerseits nicht in Auftrag gegeben wur-
de. 

Daniel Drachenberg erläutert, dass der alte Straßenverlauf kaum noch zu gebrauchen sei, 
selbst Frostsicherheit sei nicht vorhanden. Für eine ordentliche Sanierung müsse in die Tiefe 
(1,80 m) gegangen und ein großer Abstand zum Baum eingehalten werden. Es dürfe auch 
nicht vergessen werden, den Begegnungsverkehr sicher zu gestalten. Die letzte Zählung im 
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Jahr 2015 ergab einen Verkehrsanteil von 2.000/24 h. Ebenso müssten Parameter eingehal-
ten werden, um auf den Kreisverkehr so zu treffen, dass der Ast nicht komplett umgebaut 
werden müsse. Daniel Drachenberg verweist auf die Richtlinie für die Anlage von Landstra-
ßen (RAL) mit dem Ziel sichere und funktionsgerechte Landstraßen unter Berücksichtigung 
von Verkehrssicherheit und Verkehrsqualität zu planen. Wenn es keine Verbesserung gebe, 
müsse davon ausgegangen werden, dass es nicht zuschussfähig sei.   

Der Landrat erklärt, dass der Landkreis mit den finanziellen Mitteln zurechtkommen müsse, 
die er zur Verfügung habe, was ein Problem darstelle, sollten wegen der Trichterlösung Zu-
schüsse wegfallen. Die Grundstücksverhandlungen seien zeitlich schwierig, wenn, dann 
müsse eine Lösung kurzfristig erfolgen. Zur Trichterlösung merkt er an, dass evtl. ein Tem-
polimit von 50 km/h möglich sei, aber wichtiger sei zu klären, was rechtlich oder finanziell 
passieren könne, wenn der Landkreis diese Straße nicht rechtskonform ausgebaut habe und 
das wissentlich, z.B. bei einem Unfall. Er schlage daher vor, die Trichterlösung ordentlich 
prüfen zu lassen, was machbar sei oder nicht 

Daniel Drachenberg erklärt, dass er das nicht beantworten könne, da er kein Jurist und nicht 
die untere Verkehrsbehörde für Geschwindigkeitsbegrenzung sei. Er erläutert die verschie-
denen Maßnahmen von Rückhaltesysteme an Bäumen z.B. durch Leitplanken.  

Auf die „Mangelrüge“ von KRin Poschenrieder eingehend erklärt der Landrat, dass er diese 
zurückweisen müsse, da die uNB im Dialog mit dem staatlichen Straßenbauamt versucht 
habe, eine Lösung zu finden. In mehreren Gesprächen wurde von Seiten des Straßenbau-
amtes immer artikuliert, dass es keine Alternativen gebe. Es sei daher nicht richtig, dass sich 
die uNB nicht für die Eiche eingesetzt habe.  

Julia Fäth, Mitarbeiterin uNB erklärt, die Problematik bei einer Trichterlösung sei, dass beim 
Ausbau tiefer (1,80 m) runtergegraben werden müsse. Sie könne daher nicht mit Sicherheit 
sagen, ob die Eiche dann erhalten bleiben könne und dann noch standsicher sei.  

KR Martin Lechner merkt an, dass „sich von der Stadt Grafing auch niemand darum geküm-
mert habe. Es war ein Fehler und sei unglücklich gelaufen.“ Er erklärt, dass sie als gewählte 
Kreisrät*innen für den Landkreishaushalt verantwortlich seien und dass die Mittel effizient 
eingesetzt würden. Auf der Südseite der Straße müssten auch Eichen gerodet werden. Bei 
der 300-jährigen Eiche frage er sich, wie lange sie noch stehen werde, da Eichen durch den 
Klimawandel auch Probleme hätten. Er listet Nachfolgelasten auf, wie Kosten für einen 
Baumpfleger, der alte Äste absäge, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Er sehe 
daher den Antrag der CSU-FDP-Fraktion als rationale Reaktion, wenn der alte Baum nicht 
erhalten werden könne, 300 neue zu pflanzen, statt 600.000 € für die alte Eiche auszugeben, 
um die Straße umzuplanen.  

KRin Ilke Ackstaller erklärt, „wir müssen eine politische Entscheidung treffen, ob der Baum 
uns das wert sei. Wenn man solche Vorgaben hat, muss man manchmal den Mut haben, 
solche zu ignorieren, wenn sie absurd sind. Wir haben den Punkt erreicht, dass wir die Wen-
de schaffen müssen und das heiße, mal anders denken zu müssen.“ Sie nennt als Beispiel 
die Umfahrung von Hohenlinden, die auch viele Kurven habe. Sie schlägt vor, beim Kreisel 
eine leichte Erweiterung zu machen, damit die LKWs die Einfahrt hinbekommen. 

Daniel Drachenberg erklärt, dass vor allem die Verkehrssicherheit oberste Priorität habe. Vor 
allem, wenn eine so alte Straße ausgebaut werde, müssen gewisse Parameter beachtet 
werden. Aufgrund des Schwerverkehrsanteils sei eigentlich eine 8 Meter breite Straße gefor-
dert. Aufgrund der Rücksprache mit der Regierung von Oberbayern sei das Straßenbauamt 
auf 7 Meter runtergegangen - die 3,50 m brauche es für den Begegnungsverkehr. Es sei 
tatsächlich ihr Verantwortungsbereich die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden. Da seien 
sie die ersten die belangt würden, wenn es zu Verkehrsunfälle käme. Bezüglich des Radwe-
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ges erklärt er, dass es davon abhänge, wie nah man an den Baum rangehen dürfe. Dies 
wäre zu prüfen, um das Wurzelwerk nicht zu beschädigen.  

Dominik Lindinger erklärt, dass er seit 2013 dabei sei und seit Anfang an wurden 16 Varian-
ten geprüft, immer, um zu optimieren. Er geht auf einige technische Details, wie z.B. die 
Straßenentwässerung ein. 

Der Landrat erklärt an KRin Ackstaller gewandt, dass die Richtlinien auf höherer Ebene und 
nicht auf Landkreisebene beschlossen werden und sicherlich juristisch durchdacht seien. 

KR Josef Oswald erklärt, dass seiner Meinung nach, die Trichterlösung rechtlich nicht mög-
lich sein werde. Er sei dafür, die Straße komplett zu bauen. Wenn die Straße südlich abge-
rückt werde, sei es eine 40 %ige schlechtere ökologische Bewertung. Die Eiche sei sicher-
lich schützenswert, so KR Oswald weiter, aber 99 % der Landkreisbürger hätten bei der Peti-
tion nicht unterschrieben. Wenn die Straße verschwenkt werde, entstünden Mehrkosten von 
ca. 1,5 Mio. €. Ihm stelle sich dann die Frage, was dafür aus dem Budget des ULV gestri-
chen werde. Für ihn gebe es keine Alternative zur Fortführung. 

Daniel Drachenberg beantwortet verschiedene Fragen aus dem Gremium.  

KR Leonhard Spitzauer stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung:  

Ende der Rednerliste. 

Der Landrat erkundigt sich, ob es hierzu eine Gegenrede gibt, was nicht der Fall ist. 
Somit ist der Antrag angenommen.  

Der Landrat stellt fest, dass er noch drei Wortmeldungen habe.  

KR Niklas Fendt merkt an, dass er sich das mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so 
kompliziert vorstelle. 

Daniel Drachenberg erklärt, dass dies von den Verkehrszahlen abhängig sei. Dies müsse die 
untere Verkehrsbehörde entscheiden.  

KRin Antonia Schüller bittet, die Einladung eines Sachverständigen für naturverträgliche 
Verkehrsplanung zur nächsten Sitzung in den Beschluss mitaufzunehmen. 

KR Martin Lechner erklärt, dass es den Steuerzahlern nicht zumutbar sei, dass 600.000 € 
aufgewendet würden, um einen alten Baum zu retten. Er beantragt eine Pause, worauf keine 
Gegenrede folgt. 

Der Landrat unterbricht die Sitzung von 17:30 Uhr bis 17:38 Uhr. 

KR Martin Lechner erklärt, die Beratung der CSU-FDP-Kreistagsfraktion in der Pause habe 
ergeben, dass die ‚Trichterlösung‘ technisch, haftungsrechtlich und auf Förderfähigkeit ge-
prüft werden solle. Er beantrage daher, eine Sondersitzung zu diesem Thema am 
09.07.2020 einzuberufen, da am 10.07.2020 bereits der Baustopp sei.  

Der Landrat erklärt zum Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 
05.06.2020, dass der erste Punkt mit dem Ziel: Erhalt der Eiche (Punkt 1 Beschlussvor-
schlag) erledigt sei. Die Punkte 2 und 3 des Antrages seien Bestandteil der ‚Trichterlösung‘ 
und der Punkt 4 des Antrages werde durch einen eigenen Punkt im Beschlussvorschlag be-
rücksichtigt. 

Der Landrat formuliert einen neuen Beschlussvorschlag, indem bei Punkt 1 der Text der Sit-
zungsvorlage bis auf „Ziel ist der Erhalt der alten Eiche“ gestrichen wird, der Punkt 2 bleibt 
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erhalten, bis auf das Datum (..) in seiner nächsten Sitzung am 09.07.2020 (..) und die Punkte 
3. und 4. werden aufgrund des Konsens der Beratung sowie des Antrages der Grünen neu 
formuliert.  

Der Landrat stellt den geänderten Beschlussvorschlag zur Abstimmung.  

Anschließend verliest der Landrat den mit der Sitzungsvorlage versandten Antrag der CSU-
FDP-Kreistagsfraktion vom 15.06.2020 ‚Optimierung der Abläufe im ULV-Ausschuss‘ und 
stellt ihn zur Abstimmung (Punkt 5 des Beschlusses).  

Der ULV-Ausschuss fasst folgende Beschlüsse: 

1. Ziel ist der Erhalt der alten Eiche.  

2. Eine abschließende Entscheidung über den Erhalt der alten Eiche mit 
kostenerhöhender Umplanung der Straßen- und Radwegeplanung oder über die 
Fortsetzung der bereits in Ausführung befindlichen Planung trifft der ULV-
Ausschuss in seiner nächsten Sitzung am 09.07.2020. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt bis zur Sondersitzung des ULV-Ausschusses am 
09.07.2020 zu prüfen, ob die ‚Trichterlösung‘ (mit Temporeduzierung und anderer 
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit) technisch, förderfähig und 
haftungsrechtlich möglich ist. 

4. Ein Sachverständiger für naturverträgliche Verkehrsplanung soll zur Sitzung 
geladen werden. 

 einstimmig angenommen Ja 15   Nein 0 

 

5. Abstimmung über den Antrag der CSU-FDP Fraktion zur ‘Optimierung der 
Abläufe im ULV-Ausschuss‘ vom 15.06.2020:  

‚Die Verwaltung wird gebeten, dem ULV-Ausschuss einen strukturierten 
Ablaufplan vorzulegen, in dem geregelt ist, in welchen Fällen bzw. Detail- und 
Einzelfragen die Verwaltung den ULV-Ausschuss zur Entscheidung bei 
Planungen einbeziehen muss. Zum Beispiel bei Streitfragen Naturschutz versus 
rechtliche Anforderungen beim Straßenbau und bei Budget- und Zeiteinhaltung 
bei Bauplanungen. Der strukturierte Ablaufplan ist in einer der nächsten 
Sitzungen dem Ausschuss vorzulegen, zu diskutieren und zu beschließen.‘ 

 einstimmig angenommen Ja 15   Nein 0 
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TOP 5 Förderung des Anbaus der "Durchwachsenen Silphie"; Entscheidung über die 
Fortsetzung/Antrag der CSU- FDP- Fraktionen vom 23.04.2018 

 

 2020/3685 

 

45/ 

Vorberatung  ULV-Ausschuss am 09.07.2019, TOP 6ö 

 

Sachvortragende(r): Frank Burkhardt, stellvertretender SG-Leiter 45, Naturschutz, Landschaftspflege 

 

Frank Burkhardt erläutert den Sachverhalt der versandten Sitzungsvorlage und erklärt, dass 
im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 25.000 € dafür eingeplant wurden. Von diesen wurden 
bisher nur 590 € abgerufen. Da der Anbau der ‚durchwachsenen Silphie‘ in der Regel mit 
Mais kombiniert angepflanzt werde und eine Ernte erst ab dem zweiten Jahr möglich sei, 
könne der Erfolg der Anpflanzung frühestens erst im zweiten Jahr beurteilt werden. Die unte-
re Naturschutzbehörde (uNB) schlage daher vor, das Förderprogramm um zwei Jahre zu 
verlängern. Dafür seien im Haushalt 2021 (und für das darauffolgende) Mittel in Höhe von 
25.000 € einzuplanen. 

KRin Antonia Schüller bittet, die Öffentlichkeitsarbeit und die Beratung zu optimieren. 

KR Karl Schweisfurth befürwortet den Antrag. Er spricht die Wildschäden an, welche die 
Landwirte durch Wildschweine in großflächigen Maisschlägen haben.  

KR Martin Lechner, selbst Landwirt, erläutert seine Erfahrungen mit dem Anbau der ‚durch-
wachsenen Silphie‘ und erklärt, dass er sich für die Verlängerung des Förderprogramms 
ausspreche. 

Die Anregung von KRin Schüller wird in den Beschlussvorschlag mitaufgenommen und um 
den Maschinenring und AELF ergänzt. 

Der Landrat stellt den ergänzten Beschlussvorschlag zur Abstimmung.  

Der ULV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss: 

1. Der ULV-Ausschuss nimmt den Bericht der unteren Naturschutzbehörde zur 
Kenntnis.  

2. Das Förderprogramm wird um zwei Jahre verlängert. Es werden maximal 50 
ha/Jahr nach der Reihenfolge des Antrageinganges gefördert. Antragstellung ist 
bis 30.06.2022 möglich. Im ersten Halbjahr 2022 wird erneut entschieden, ob das 
Förderprogramm fortgesetzt wird. 

3. Die Verwaltung wird gebeten, zusammen mit den Projektpartnern (u.a. Maschi-
nenring und AELF) die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zu optimieren.  

 

 einstimmig angenommen Ja 14  Nein 0   
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TOP 6 Ergänzung der Leitlinien für nachhaltiges Bauen- Insektenfreundliche Bepflan-
zung; Antrag Bündnis 90/ Die Grünen vom 28.01.2020 

 

 2020/3650 

 

 

Sachvortragende(r): Georg Preuß, Teamleiter SG 13, Kreishochbau und Bauunterhalt 

Der Tagesordnungspunkt wird nach dem vorgezogenen TOP 06 ö behandelt. 

Georg Preuß erläutert anhand einer Präsentation (Anlage 3 zum Protokoll) die Leitziele für 
nachhaltiges Bauen des Landkreises Ebersberg und erklärt abschließend, dass die im An-
trag vorgegebenen Leitziele bereits seit längerem umgesetzt werden, da dem Kreishochbau 
und Liegenschaften der Natur- und Umweltschutz ein hohes Anliegen sei. 

In der anschließenden Diskussion erklären die KRinnen Bianka Poschenrieder und Ilke 
Ackstaller, dass es nicht schade, die im Antrag genannten Ziele festzuhalten und die Leitli-
nien um diesen Punkt zu erweitern.  

Brigitte Keller merkt an, der Kreistag habe diese Leitziele beschlossen, die der LSV-
Ausschuss vorberaten habe.  

Der Landrat erklärt, der Kreistag solle darüber informiert werden. 

KR Thomas von Sarnovski erklärt, wenn der ULV-Ausschuss das gerne haben möchte, solle 
das auch in die Leitlinien reingeschrieben werden.  

Brigitte Keller erklärt zum Prozedere, dass der ULV-Ausschuss das beschließe und die Ver-
waltung es im Rahmen der Beschlusskontrolle umsetze. 

KR Karl Schweisfurth merkt an, dass die Flächen nur einmal im Jahr (im Frühjahr) gemäht 
werden sollten. 

Brigitte Keller erklärt, dass der Beschluss prominent ins Ratsinformationssystem (RIS) ein-
gestellt werde.  

Der Landrat stellt gemäß dem Konsens des Gremiums den angepassten Beschlussvor-
schlag mit einem neuen Leitziel Nr. 7 und den beiden Punkten aus dem Antrag zur Abstim-
mung.  

Der ULV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss: 

1. Die Bauleitlinien werden mit einem neuen Leitziel Nr. 7 wie folgt ergänzt: 

1.1. Bei Neuanpflanzung, Instandsetzung, Ergänzung der Außenbereiche kreisei-
gener Liegenschaften des Landkreises wird eine Bepflanzung gewählt, die 
insektenfreundlich ist.  

1.2. Auf Zierpflanzen ohne nennenswerte ökologischen Wert ist zu verzichten. 

2. Bei der nächsten Aktualisierung der Leitlinien wird diese Nr. 7 eingefügt. 

 

 einstimmig angenommen Ja 14  Nein 0   
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TOP 7 Biotopkartierung im Landkreis Ebersberg;  
Antrag Bündnis 90/ Die Grünen vom 07.06.2020 

 

 2020/0046 

 

4/45/Biotopkartierung 

Sachvortragende(r): Frank Burkhardt, stellvertretender SG-Leiter 45, Naturschutz, Landschaftspflege 

 

Da der Sachbearbeiter Georg Preuß noch nicht anwesend ist, wird der Tagesordnungspunkt 
vor TOP 06 ö; Ergänzung der Leitlinien für nachhaltiges Bauen-, Insektenfreundliche Be-
pflanzung; Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 28.01.2020 behandelt.   

Verweisend auf den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen vom 07.06.2020, die Biotopkartie-
rung des Landkreises Ebersberg nach über 20 Jahren zu aktualisieren und dabei auch der 
neuen Methodik anzupassen erläutert Frank Burkhardt zusammengefasst den Sachverhalt 
der versandten Sitzungsvorlage und dass der Landkreis keine Zuständigkeit für die Vergabe 
von Kartierungsarbeiten im Rahmen der landesweit vorgesehenen Aktualisierung der Bio-
topkartierung habe. Zum Zeitpunkt, wann eine Aktualisierung der Biotopkartierung im Land-
kreis Ebersberg beauftragt und vorgenommen werden solle, könne er nichts sagen. Aller-
dings gehe man davon aus, dass der Landkreis nicht zu den im Schreiben des BayStMUV 
an den Bayerischen Landtag genannten Schwerpunktlandkreisen gehöre.  

Die KRinnen Bianka Poschenrieder und Antonia Schüller bitten die Aktualisierung der Bio-
topkartierung durch die untere Naturschutzbehörde (uNB) zeitnah einzufordern. Da der 
Landkreis Ebersberg bei 31 Landkreisen noch lange nicht drankommen werde und die Bio-
topkartierung, aufgrund des schlechten Abschneidens des Landkreises im Vergleich, wichtig 
sei.  

Der Landrat erklärt, dass die Durchführung nach Art. 46 Nr. 4 BaynatSchG ausschließlich in 
die Zuständigkeit des Landesamtes für Umweltschutz (LfU) falle. Er schlage als Kompromiss 
vor, dass der Landkreis in einem Anschreiben das LfU bitte, die Aktualisierung der Biotopkar-
tierung für den Landkreis Ebersberg zeitnah in die Wege zu leiten.  

Dies sei eine Bitte, so der Landrat, um den Prozess zu starten und nächstes Jahr könnte das 
Gremium über die Details sprechen.  

Frank Burkhardt erläutert eine Frage zum Feldgehölz. 

Der Landrat stellt den Beschlussvorschlag zur Abstimmung.  

 

Der ULV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss: 

Der Landkreis bittet das Landesamt für Umweltschutz, die Aktualisierung der Bio-
topkartierung für den Landkreis Ebersberg zeitnah in die Wege zu leiten.  

 

 einstimmig angenommen Ja 14  Nein 0   
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TOP 8 Abfallwirtschaft; neue Ausschreibung der Leistung Erfassung, Transport und 
Vermarktung von Altpapier (ohne die Gemeinde Vaterstetten) 

 

 2020/3665 

 

16/636-1/B II03,2 

Vorberatung  ULV-Ausschuss am 30.09.2015, TOP nö 16 

Sachvortragende(r): Johannes Dirscherl, SG-Leiter 16, Abfallwirtschaft und Kreisstraßen 

Johannes Dirscherl erläutert den Sachverhalt der versandten Sitzungsvorlage. Nachdem der 
derzeitige Vertragspartner Firma Veolia zum Ende letzten Jahres gekündigt habe, weil die 
Papierpreise massiv verfallen, müsse die Leistung Erfassung, Transport und Vermarktung 
von Altpapier mit Leistungsbeginn zum 01.01.2021 neu ausgeschrieben werden.  

Er informiert, dass voraussichtlich die Einnahmen beim Papier deutlich geringer ausfallen 
bzw. sich die Kosten und die Erlöse zunehmend annähern werden. Evtl. müssen Abfallge-
bühren massiv nach oben gehen. Die Restmüllentsorgung würde sich noch um zwei Jahre 
verlängern, wenn dem Vertragspartner nicht vorher gekündigt werde, z.Zt. zahle der Land-
kreis 105 €/pro Tonne. 

Johannes Dirscherl beantwortet eine Verständnisfrage zur Kündigungsfrist. 

KRin Ilke Ackstaller erkundigt sich, weshalb bei Altpapier die Auswirkung auf den Klima-
schutz in der Sitzungsvorlage mit ‚ja, negativ‘ angekreuzt wurde. Johannes Dirscherl erklärt, 
dass im Altpapier immer mehr Kartonagen entsorgt würden und aufgrund deren Volumen 
‚Luft‘ transportiert werde.  

 

Der ULV-Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 

TOP 9 Bekanntgabe von Eilentscheidungen 
   

keine 
 
 
 

TOP 10 Informationen und Bekanntgaben 
   

keine 
 
 
 

TOP 11 Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung 
   

keine 
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TOP 12 Anfragen 
   

KR Thomas von Sarnovski erkundigt sich, ob die künftige Klimaschutzmanagerin den Ver-
trag unterschrieben habe. Der Landrat antwortet, dass die Verwaltung alles in die Wege ge-
leitet habe und er davon ausgehe, dass sie unterschreiben werde.  

 

Der Landrat stellt fest, dass es keine weiteren Anfragen gibt und schließt den öffentlichen 
Teil der Sitzung um 18:55 Uhr. Anschließend findet ein nichtöffentlicher Teil statt. 

 
 

Ende der Niederschrift der öffentlichen Sitzung. 



CSU-FDP-Fraktion im Kreistag  
 
  

 
 
 
Landratsamt Ebersberg 
Herrn Landrat 
Robert Niedergesäß 
Eichthalstraße 5 
85560 Ebersberg  
 
 

 
 

MARTIN LECHNER  
KR E I S R A T  
S T E L L V .  FR A K T I O N S V O R S I T Z E N D E R  
UM W E L T P O L I T I S C H E R  SP R E C H E R  

 
85567 Straußdorf,  
Moosstraße 28 
 

 Straußdorf, 29.06.2020 
 
 
Antrag zu TOP 4 in der Sitzung des ULV-Ausschusses vom 30.06.2020:  
Pflanzung von 300 Eichen als freiwilliger Ersatz für die voraussichtlich zu fällende 
300-jährige Eiche 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
als freiwilligen Ausgleich für die voraussichtlich zu fällende 300-jährige Eiche beantragen wir, 
zusätzlich zu den bereits geplanten, naturschutzrechtlich notwendigen Ausgleichsmaßnah-
men, die Neupflanzung von 300 Eichen. Die Pflanzung kann, je nach Grundstücksverfügbar-
keiten im ganzen Landkreis (z.B. auch auf öffentlichen Gemeindeflächen) erfolgen und soll 
innerhalb der nächsten fünf Jahre erfolgen. 
 
 
Begründung:  
Durch die Straßenplanung mit Radweg für die EBE 8 ab dem Seeschneider Kreisverkehr in 

Richtung Nettelkofen ergab sich die Notwendigkeit zur Fällung von verschiedenen Bäumen, 

darunter voraussichtlich leider auch eine 300-jährige Eiche. 

 

Dem entgegen steht, dass die, bei einem Erhalt der alten Eiche entstehenden Zusatzkosten, 

in keiner Relation zum ökologischen Wert sowie zur Bedeutung für den Klimaschutz stehen. 

Dazu kommt, dass der Eingriff in die Natur (Wald) beim Erhalt der alten Eiche größer wäre 

als bisher geplant! 

Die vermutlich entstehenden Mehrkosten im mittleren sechsstelligen Bereich sind der großen 

Mehrheit unserer Landkreisbürger nicht zu vermitteln.  

Mit den 300 neu zu pflanzenden Bäumen wird der ökologische Wert sowie der Einfluss auf 

dem Klimaschutz mehr als ausgeglichen und alle Landkreisbürger profitieren davon. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
gez. Martin Wagner      Martin Lechner 
Fraktionsvorsitzender     stv. Fraktionsvorsitzender 

Umweltpolitischer Sprecher 
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ULV-Sitzung LRA 
Ebersberg 30.06.2020
Herr Daniel Drachenberg, Baurat
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Ausbau EBE 8 -
Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Bestand: Länge 1,1 km , 
Breite 5,40 bis 5,80m
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Defizite

 nicht frostsicher ausgebaut, uneben, rissig,
 abgebrochene Fahrbahnränder,
 ausgefahrene Bankette,
 Asphalt/Teer entmischt,
…
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Defizite

 unstetiger Straßenverlauf
 Baugrund inhomogen
 PAK-belasteter Straßenaufbau
 Neutrassierung erforderlich
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Kosten

• Rück- Neu- und Ausbau der Straße, reine Baukosten:  

− Geschätzter Auftragswert 2,1 Mio €

− Angebot Fa. Ostermaier GmbH & Co.KG  1.44 Mio €

• Grunderwerb

• FBT Leistungen 

• Nebenleistungen, Untersuchungen

• größtenteils förderfähig
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Planungsrandbedingungen

 RAL (Richtlinie für die Anlage von Landstraßen)

 Ziel: Entwurf von sicheren und funktionsgerechten 
Landstraßen unter Berücksichtigung von

- Verkehrssicherheit, 

- Verkehrsqualität, 

- Umweltverträglichkeit und 

- Baulastträgerkosten.

 Kostenbewusstes Planen und Bauen – Empfehlungen des 
Freistaats Bayern 
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Planungsrandbedingungen

 Zwangspunkte der Planung: 

− nördlicher Ortsausgang Nettelkofen

− Seeschneider Kreisverkehr 

 Vorgaben der Gremien: 

− möglichst bestandsnaher und flächenschonender Ausbau 

− Radweg nördlich der Straße 

− reduzierter Kurvenradius bei Bau-km 0,700+
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Varianten bisher

• Mindestradius 300 Meter – hierdurch zügiger

• Mindestradius 250 Meter – besser am bisherigen 
Straßenverlauf orientiert

• Mindestradius 200 Meter – für den Verkehrsablauf 
gerade noch vertretbar,

möglichst bestandsnah und 
flächenschonend!
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Variante, Mindestradius = 300 m
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Variante, Mindestradius = 250 m
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Variante, Mindestradius = 200 m
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

12

Variante, Mindestradius = 300 m, 250 m, 200 m
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Radientulpe gem. RAL (2012)
Richtlinien für die Anlage von Landstraßen

„ […]Aus Gründen der 

Verkehrssicherheit sollen 

aufeinander folgende Radien in 

einem ausgewogenen Verhältnis 

zueinander stehen. 

Bild 12 zeigt die zulässigen 

Verhältnisse aufeinander folgender 

Radien.[…] „
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Zustand Baustelle, 18.06.2020



Protokollanlage 02 zu TOP 04 ö der 03. 
Sitzung des ULV-Ausschusses am 30.06.2020

8

ULV-Sitzung LRA Ebersberg 30.06.2020 - BR Drachenberg 15

EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Zustand Baustelle, 18.06.2020
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Ausbauquerschnitt (bisherige Planung)
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu, mit Eiche, Mindestradius = 200 m, 
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu, mit Eiche, Mindestradius = 200 m, 
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu, mit Eiche, Mindestradius = 200 m, 
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu, Planung

• Nun eine relativ lange Gerade vorhanden und es wurde vom Bestand
abgerückt.

• Näher am Bestand aufgrund der Radien und benötigten Längen kaum
realisierbar, sonst entstehen nur Schlangenlinien.

• Der Anschluss des Kreisverkehrs müsste verschoben und der
Fahrbahnteiler umgebaut werden. Die gesamte Zu- und
Abfahrtssituation ändert sich bei dem Ast.

• Große Änderung - Planung muss dann bei Null beginnen.
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu – Rodung

• Rodungsflächen steigen von 3.157 m² auf ca. 3.433 m².

• 300 m² für den Kreisel bereits gerodet.

• Rodungsfläche südlicher Wald mit ca. 2.429 m² (zuvor 426 m²)

• hier älterer Baumbestand als im nördlichen Wald
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu – Grunderwerb 

• Bisher sind die benötigten Flächen so verteilt, dass sich kein Eigentümer 
grob benachteiligt fühlt.

• Nun wird die Belastung zu Lasten v.a. eines Einzelnen verschoben. 

Flur Nr. Nettofläche bisher, in m² Mehr-/Minder belastung m²

Grundstückseigentümer 1 1.891 1.508

Grundstückseigentümer 2 4.138 611

Grundstückseigentümer 3 396 869

Grundstückseigentümer 4 269 55

Grundstückseigentümer 5 0 73

Grundstückseigentümer 6 0 19

Summe 6.694 175
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu – Handlungsmöglichkeiten

 A:  Weiterbau auf bisher geplanter Trasse mit einer Verzögerung

Förderung bleibt, jedoch nicht für Mehrkosten infolge von 
Bauzeitverzögerungen, Baustopp

 B:  Weiterbau mit einer geänderten Planung 

(Tektur: Baurecht, GE zeitnah vorausgesetzt). 

Tektur-Zuwendungsantrag bis spätestens 15.10.2020 an ROB. Förderfähigkeit 
der Tektur ist im Rahmen des Tektur-Zuwendungsantrags zu bewerten.

Mehrkosten infolge von Bauzeitverzögerungen, Baustopp, Umplanung ...
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu – Handlungsmöglichkeiten

 C:  Aufteilung der Baumaßnahme in BA I (Nettelkofen) und BA II (südl. Kreisverkehr).

 Für den BA I - Umsetzungsbeginn 2020 - Zuwendungsantrag geändert bis 15.10.2020

 Für BA II  - innerhalb von zwei Jahren nach Umsetzung des BA I (zeitlicher 
Zusammenhang) - eigener Zuwendungsantrag -> Förderfähigkeit denkbar, Beurteilung 
vorbehalten.      

 Sollte mit BA II nicht innerhalb von zwei Jahren nach BA I begonnen werden, sind die 
für BA I erhaltene Zuschüsse (mit Zinsen) zurück zu zahlen. 

 Mehrkosten infolge von Bauzeitverzögerungen, Baustopp, Vertragsänderung, 
Herrichten Kreisstraße, Umplanung, neue Ausschreibung 

 D:  Kündigung des AN -> ggf. Umplanung der Trasse -> Neue Ausschreibung.

 Keine Förderung der bisher erbrachten Leistungen. Förderung der neu geplanten 
Trasse erst mit einem neuen Antrag zu bewerten.

 Mehrkosten infolge von Bauzeitverzögerungen, Baustopp, Vertragsänderung, 
Herrichten Kreisstraße, Umplanung, neue Ausschreibung 
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EBE 08- Ausbau Nettelkofen bis St2089 / Seeschneid

Vorentwurf neu – Handlungsmöglichkeiten
Auswirkungen,
Zusatzkosten

A – wie geplant B – Änderung
zeitnah möglich

C – Änderung zeitnah 
nicht möglich -> 
Bauabschnitt I +II

D – Kündigung AN,
spätere Umsetzung

Bayernwerk 20 kV-Leitung, erneut - 40.000 € 40.000 € 40.000 €

Behinderung, Teilbaustopp XX.XXX € XX.XXX € XX.XXX € XX.XXX €

Baustoppkosten - XXX.XXX €/Mon - -

Kündigung AN - - 60.000 € 100.000 €

bisher erbrachte Leistung - - - 400.000 €

Leistungsänderung - 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Umbau KVP - 300.000 € 300.000 € 300.000 €

Umplanung, Ing.Büro - 45.000 € 45.000 € 45.000 € + X

Neuvergabe - - 300.000 € + X 500.000 € + X

Wiederherstellung EBE 08 - - 450.000 € 750.000 €

Förderungsverlust - - ggf. 650.000 € ggf. 650.000 €

Verwaltungsaufwand - XX.XXX € XX.XXX € XX.XXX €

Grunderwerb - unsicher -> unsicher -> unsicher

Rodungsflächen Eiche, Jungbestand Altbestand südlich Altbestand südlich Altbestand südlich

Zusatzkosten, gesamt XX.XXX € ca. 615.000 € ca. 1.335.000 € 
+ ggf. 650.000 €

ca. 2.275.000 € 
+ ggf. 650.000 €
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
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Landratsamt Ebersberg

Ergänzung der Leitziele für nachhaltiges Bauen

-Insektenfreundliche Bepflanzung-

Antrag Bündnis90/die Grünen vom 28.01.2020

Sitzung des ULV am 30.06.2020

Top 6

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 2 von 51 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten – Erweiterung II 

Leitziele des Landkreises Ebersberg

für energieeffizientes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen

Kreistagsbeschluss vom 15.10.2012

 Leitziele sind für Neubauten und für Maßnahmen im 
Gebäudebestand als Handlungsanweisung umzusetzen.

 Operative Umsetzung ist Aufgabe der Liegenschaftsverwaltung 
des LK EBE

 Externe Projektbeteiligte werden zur Einhaltung der Leitziele 
verpflichtet

Dies setzt voraus, dass die hierfür notwendigen finanziellen 

Mittel sowie die personelle Ausstattung dem 

Liegenschaftsamt zur Verfügung gestellt werden
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Landratsamt 

Ebersberg

Leitziel 1: Flächenschonende Bauweise 

Auf eine flächenschonende Bauweise ist zu achten. 

Leitziel 2: Zukunftsorientierte Raumplanung 

Bei Baumaßnahmen ist eine zukünftige Erweiterbarkeit zu prüfen und anzustreben. Das gilt
ebenso für die Änderung von Anforderungsprofilen für ein Gebäude. (z.B. Art der Nutzung
oder Barrierefreiheit für älter werdende Nutzer sowie Menschen mit Behinderung; siehe
auch verwaltungsinterner Leitfaden „Die Anforderungen an die zukünftige Planung und den
Bau von Gebäuden des Landkreises Ebersberg“).

Leitziel 3: Ganzheitliche Bewertung von Wirtschaftlichkeit und Energieeinsatz
Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einer Baumaßnahme (ab 500.000 €) ist von 
einer lebenszyklusorientierten Gesamtkostenrechnung auszugehen. Unterhalb dieser 
Schwelle greift die Verwaltung auf eigene lebenszyklusorientierte Erfahrungswerte 
zurück. 

Sparsamer und effizienter Energieeinsatz bei der Erstellung, Sanierung, Nutzung
und Entsorgung von Gebäuden.

Landratsamt 

Ebersberg

Leitziel 4: Vermeidung von Wärmeverlusten 

Bei Neubauten wird mindestens die Realisierung des Passivhausstandards
angestrebt. Der Nachweis ist zu führen, Abweichungen sind zu begründen. Bei
Sanierungen ist ein möglichst hoher Standard mit vertretbarem Aufwand
umzusetzen. Alle Maßnahmen im Bestand unterschreiten die Anforderungen
der EnEV 2009 um mindestens 30 %.

Leitziel 5: Verwendung von nachhaltigen Baustoffen

Bei der Auswahl von Baustoffen sind nachhaltige ökologische Produkte zu
verwenden. Bei gleicher Eignung ist aufgrund seines Co²-
Vermeidungseffektes dem FSC oder PEFC-zertifizierten Baustoff Holz auch
bei tragenden Bauteilen – soweit wirtschaftlich und technisch sinnvoll - der

Vorzug zu geben.

Leitziel 6: Einsatz erneuerbarer Energien 

In der Anlagentechnik sollen im Rahmen der jeweils gültigen Vergabevorschriften
regionale regenerative Energieträger zum Einsatz kommen. Bsp. RS 

EBE
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Landratsamt 

Ebersberg

Die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellten am 28.01.2020 an den ULV-Ausschuss 
folgender Antrag: 

Die Leitlinien für nachhaltiges Bauen werden folgendermaßen ergänzt: 

- Bei Neuanpflanzung, Instandsetzung, Ergänzung der  Außenbereiche 
kreiseigener Liegenschaften des Landkreises wird eine Bepflanzung 
gewählt, die insektenfreundlich ist.

- Auf Zierpflanzen ohne nennenswerten ökologischen Wert ist zukünftig zu 
verzichten -

Landratsamt 

Ebersberg

Derzeitiger Sachstand:

Bereits in der Vergangenheit wurde ein besonderes Augenmerk (Neuanlagen,
Instandsetzungen als auch Ergänzungen von Außenanlagen) auf eine biologische
Vielfalt in Form von artenreichen Flächen gelegt. Durch die Ansaat von heimischen
Blütenmischungen wird ein zusätzliches Nahrungsangebot für die Blütenbesucher
geschaffen.

Als Bsp. wird gerade der Pausenhof am Gym. Markt Schwaben saniert (Kosten ca.
190.000€).

Bisherige und zukünftige Außenanlagenplanungen finden in Abstimmungen mit den
Kolleginnen und Kollegen aus dem SG 45 Naturschutz / Landschaftspflege statt.

Die im Antrag vorgegebenen Leitziele werden somit bereits seit längerem
umgesetzt, da dem Sachgebiet Kreishochbau und Liegenschaften der Natur- und
Umweltschutz ein hohes Anliegen ist.
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Landratsamt 

Ebersberg

Beispiel: Teil-Sanierung der Außenanlagen Gym. MS

Rundum bienenfreundliche Blühwiesen

Landratsamt 

Ebersberg

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

☒ ja, positiv 

Auswirkung auf den Haushalt: 

Keine 
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Landratsamt 

Ebersberg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Landratsamt 

Ebersberg

• II. Beschlussvorschlag: 

• Dem ULV-Ausschuss wird folgender 

Beschluss vorgeschlagen: 

• <Abstimmung über den Antrag> 
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 11 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

Leitziel 1: Flächenschonende Bauweise

Umsetzung im Projekt:

 Keine neue Flächenversiegelung, teilweise Entsiegelung im Bereich Freianlagen

 Anzahl und Höhe der Geschoße orientieren sich am Bestand Hauptgebäude

 Sehr kompakter Baukörper mit A/V-Verhältnis 0,20 unter Berücksichtigung der angrenzenden        

Fassadenflächen Bestand

 Erhalt Untergeschoss Bestand mit Technik und Nutzung Ausweichraum und Schulpsychologe

 Erhalt Bestandstragwerk Erd- und Obergeschoss

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 12 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

Leitziel 2: Zukunftsorientierte Raumplanung

Umsetzung im Projekt:

 Einbau eines Aufzugsschachtes im Hauptgebäude für eine barrierefreie Erschließung aller Geschosse.

 Reaktionsmöglichkeiten bei Bedarfsänderungen (Flächen für moderne Unterrichtsgestaltung können im 
Bedarfsfall durch Entfernen von Flurwände zu offenen Unterrichtsräumen umfunktioniert werden)

 Weitgehend nichttragende Trennwände zwischen den Räumen  Änderung der Raumstruktur (Größe und 
Anordnung) mit geringem Aufwand möglich; keine Räume mit Spezialnutzungen im Ersatzbau.

 Barrierefreiheit wird mit den Beauftragten für Barrierefreiheit vom Landkreis Ebersberg abgestimmt

 Anordnung des Baukörpers lässt weitere Erweiterungsbauten in der Zukunft zu
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 13 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

Leitziel 3: Ganzheitliche Bewertung v. Wirtschaftlichkeit und Energieeinsatz

Umsetzung im Projekt:

Einbindung eines Spezialbüros bzgl. Berechnung Lebenszykluskosten in Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) –
Prof. Dipl.-Ing. Uwe Rotermund M. Eng. TM

 Aufzeigen der wesentlichen Einflussfaktoren für eine langfristige Kosteneinsparung

Die Betrachtung der Lebenszykluskosten wird im Rahmen der Entwurfsplanung dargestellt 
und erläutert.

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 14 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

Leitziel 4: Vermeidung von Wärmeverlusten

Realisierung des Passivhausstandards:

• Für den Ersatzbau Verwaltungstrakt wird der Passivhausstandard angestrebt und kann auf Basis der 
Vorentwurfsplanung auch eingehalten werden. Der Nachweis wird vereinfacht geführt.  Eventuelle 
geringfügige Abweichungen vom Planungsziel (falls wirtschaftlich und bautechnisch anzuraten) werden im 
Planungsablauf dokumentiert.

• Zu sanierende Einzelbauteile im Bestands-Untergeschoß unterschreiten den EnEV-Standard 2009 um 
mindestens 30 %.



Protokollanlage 03 zu TOP 06 ö der 03. Sitzung 
des ULV-Ausschusses am 30.06.2020

8

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 15 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

Leitziel 5: Verwendung von nachhaltigen Baustoffen

Umsetzung im Projekt:

 Der Einsatz von Holz sowie Mauerwerksziegel für die tragende Baukonstruktion wurde untersucht

 Die Aufstockung wird aus Gründen der Lasteinleitung in die vorhandenen Fundamente und die  
Tragwerksstruktur (hier keine Emissionen durch Wiederverwendung der vorhandenen Bausubstanz) als 
Hybridkonstruktion mit Stahlskelett und Brettsperrholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft umgesetzt.

 Der Einsatz von Holz sowie von anderen nachhaltigen Baustoffen wird im Zuge der weiteren Planungsphasen 
im Bereich der Fassade untersucht.

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 16 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

 Lastaufnahme Aufstockung in Hybridbauweise Stahlskelett/ Brettsperrholz durch Notwendigkeit der 
Lasteinleitung in die vorhandenen Stützen und Fundamente, Gebäudehülle als Holzkonstruktion.

Leitziel 5: Tragwerk: Lastabtrag über Bestandsfundamente und vorhandene 
Tragstruktur. Aufstockung als Hybridkonstruktion Stahl/ Holz
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 17 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

Leitziel 5: Verwendung von nachhaltigen Baustoffen

Umsetzung im Projekt:

 Fenster als Holzkonstruktionen (Rahmen und Flügel sowie Pfosten-Riegel-Konstruktionen) mit 
außenliegenden Deckschalen aus pulverbeschichtetem Aluminium als wartungsarmer Witterungsschutz

 Alle Dämmmaterialien als Holzfaserstoffe

 Türen als Holztürblätter mit Schichtstoffauflagen und Edelstahlbeschlägen mit Stahlzargen

 Pinnwände mit Holzrahmen und Korkoberflächen

 Abhangdecken in Unterrichtsbereichen sowie Lehrer- und Verwaltungsbereich aus Nadelholzlamellen mit 
integrierten Absorberelemente aus Holzfaserwerkstoffen. 

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 18 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

Leitziel 6: Einsatz erneuerbarer Energien

Umsetzung im Projekt:

 Beheizung des Neubaus mittels Fernwärme (analog Bestand)
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 19 von 39 Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg Ersatzbau Verwaltungstrakt 

Leitziel 6: Einsatz erneuerbarer Energien

Umsetzung im Projekt:

PV-Anlage:

 Das Bestandsgebäude verfügt bereits über 2 PV-Anlagen. Eine dieser Anlagen – welche sich auf dem neuen 
Holzbau befindet – ist als Eigenverbrauchsanlage mit Überschusseinspeisung ausgeführt. Diese Anlage deckt 
größtenteils den Eigenverbrauch des Gebäudekomplexes ab.

 Im Zuge der Baumaßnahme werden - zur optionalen Nachrüstung einer PV-Anlage – die Zuleitungen 
vorgehalten, so dass eine nachträgliche Realisierung möglich ist.

 Bei flächendeckender Belegung des Daches kann eine Anlage mit ca. 41kWp errichtet werden.

zurück
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